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Auskunft 

Klappe Durchwahl 

B e a n t w 0 r tun 9 

der Anfrage der Abgeordneten Dolinschek, 
Huber an den Bundesminister für Arbeit und 
Soziales, betreffend Anrechnung von 
Ersatzzeiten für "Ziehkinder" (Nr.2330/J) 

zu .2330 DJ 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständ­

lichen Anfrage ersichtlichen Fragen 1. und 2. führe ich 

folgendes aus: 

Der Beantwortung wird die Bemerkung vorangestellt, daß der 

Ausdruck "Ziehkinder" in der österreichischen Rechtsord­

nung nicht verwendet wird. Die vorliegende Beantwortung 

ist darauf abgestellt, daß mit der in der Frage verwende­

ten Umschreibung die Personengruppe der Pflegekinder im 

Sinne des § 186 ABGB verstanden werden sollte. 

Nach dem geltenden Sozialversicherungsrecht können Pflege­

kinder aufgrund ihrer hauptberuflichen Mitarbeit im land­

(forst)wirtschaftlichen Betrieb ihrer Pflegeeltern Ver­

sicherungszeiten - und damit auch Ersatzzeiten - erwerben. 

Es bestehen dabei gegenüber den Kindern, Enkeln, Wahl-, 

Stief- und Schwiegerkindern allerdings folgende Unter­

schiede: 

Eine hauptberufliche Beschäftigung eines Kindes, Enkels, 

Wahl-, Stief- oder schwiegerkindes im Betrieb ihrer als 

Bauern versicherten Eltern begründet eine Pflichtversiche­

rung nach dem BSVG, jedoch keine Pflichtversicherung nach 
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dem ASVG, auch wenn die Beschäftigung im Rahmen eines 

Dienstverhältnisses erfolgt. Pflegekinder sind hingegen 

bei einer derartigen Beschäftigung nicht nach dem BSVG 

versichert und können daher keine Ersatzzeiten aufgrund 

des Umstandes erwerben, daß sie bei früherem Wirksamkeits­

beginn der Vorschriften über die Bauern~Pensionsversiche­

rung in dieser Pensionsversicherung pflichtversichert 

gewesen wären (§ 107 Abs.1 z.l BSVG). Sie sind aber nach 

dem ASVG pflichtversichert, wenn die Beschäftigung die 

Merkmale eines Dienstverhältnisses erfüllt. Sie können 

unter diesen Voraussetzungen auch Ersatzzeiten nach dem 

ASVG erwerben. 

Diese unterschiedliche Regelung ergibt sich aus dem 

Umstand, daß die Pflegekinder vom allgemeinen Kindes­

begriff des Pensionsversicherungsrechtes nicht umfaßt 

werden. Der Grund dafür ist, daß im Pensionsversicherungs­

recht mit der Kindeseigenschaft Rechte - zum Beispiel der 

Anspruch auf eine Waisenpension - verbunden sind, die 

Verwandten oder ihnen Gleichgestellten vorbehalten bleiben 

sollen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, 

daß das Sozialversicherungsrecht insgesamt als eine Ein­

heit anzusehen ist und die Gleichstellung der Pflegekinder 

etwa mit den Wahlkindern nicht isoliert auf den Bereich 

der Pflichtversicherung in der bäuerlichen Pensionsver­

sicherung beschränkt werden könnte. In Beachtung des 

Gleichheitsgrundsatzes hätte eine solche Maßnahme vielmehr 

die Erweiterung des für den Bereich der gesamten Sozial­

versicherung geltenden Kinderbegriffes zu umfassen, was 

etwa die Anspruchsberechtigung der Pflegekinder auf 

Waisenpensionen nach einem verstorbenen Pflegeelternteil 

zur Folge hätte. Im Hinblick auf die weitreichenden, mit 

entsprechenden finanziellen Belastungen für den öffent-
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lichen Haushalt verbundenen Folgen sehe ich mich nicht 

imstande, von mir aus einen solchen Änderungsvorschlag zu 

erstatten. 

Der Bundesmini ter: 
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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dolinschek, Huber 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Anrechnung von Ersatzzeiten für Ziehkinder 

Nach der geltenden Rechtslage werden für die hauptberufliche Be­

schäftigung in einem bäuerlichen Betrieb nur leiblichen Kindern, 

Enkeln sowie Wahl- und Stiefkindern Ersatzzeiten für die Pen­
sionsbemessung zugestanden. Ziehkinder , die nicht adoptiert 
werden, können durch die hauptberufliche Mi tarbei t bei ihren 

Zieheltern jedoch keine Ersatzzeiten erwerben. Durch diese 

restriktive Regelung wird gleiche Arbeit unterschiedlich bewer­

tet, was in Einzelfällen oft äußert negative Auswirkungen bei der 

Pensionierung hat. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang 

an den Herrn Bundesminister für Arbeit und Soziales die nach­
stehende 

Anfrage: 

1. Halten Sie die unterschiedliche Behandlung von Adoptivkin­

dern und Ziehkindern bei der Anrechnung von Ersatzzeiten 

für ihre hauptberufliche' Beschäftigung am elterlichen 

Bauernhof für sachlich gerechtfertigt? 

20 Werden Sie dem Nationalrat bei der nächsten Novellierung des 

BSVG auch eine Beseitigung dieser unsachlichen Differenzie­

rung vorschlagen; wenn nein, warum nicht? 

Wien, den 4. Februar 1992 
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